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Anwesende: 

Vorsitzender: Landrat Anton Speer  

 

Mitglieder: 

C S U Kühn Harald bis 16.10 Uhr 
 Schwarzenberger Thomas bis 17.00 Uhr 
 Bauer Wolfgang 
 Zahler Hansjörg 
 Lidl Michael 
 Märkl Stephan 
 Kölbl Anton 
 Maderspacher Alois 
 Koch Elisabeth 
 Wank Max 
 Hörmann Markus bis 17.20 Uhr 
 Haller Rudolf 
 Glatz Josef 
 Gschwendtner Georg 
 Binder Christian 
 
F W L  Baur Hans 
 Onnich Nikolaus 
 Streibl Florian bis 15.55 Uhr 
 Probst Welf 
 Gansler Michael 
 Fischer Anton  
 Zunterer Josef 
 Dr. Stewens Julia bis 17.00 Uhr 
 Schmid Josef 
 
F W G Angelbauer Josef 
 Möckl Florian 
 
S P D Dr. Meierhofer Sigrid 
 Wohlketzetter Martin  
 Allmann Robert 
 Burger Felix bis 17.25 Uhr 
 Corongiu Enrico bis 17.35 Uhr 
 Helfrich Harald 
  
 
C S B/F L B  Echter Walter 
 Roos-Teitscheid Alexandra 
 Andrä Christian 
 Köpf Josef 
 Witting Matthias 
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Bündnis 90/Die Grünen Lödermann Tessy 
 Freier Christl 
 Dr. Freier Korbinian 
 Buchwieser Georg 
 
ö d p  Kühn Rudolf  bis 17.00 Uhr 
 Beuting Rolf bis 17.00 Uhr 
 Stöckl Herbert  
 Gattner Guntram bis 17.00 Uhr 
 
B P  Barth Hansjörg 
 Grasegger Andreas 
 
F D P  Schröter Martin  
 
  
 
Verwaltung Landratsamt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Presse:  Mitarbeiterin vom Ga.-Pa. Tagblatt 
 
Niederschrift: Mitarbeiterin 
 
 
 
Entschuldigte Mitglieder: 
Biehler Hannes, Bierling Josef, Eitzenberger Johann, Geiger Beppo, Hoechner Elisabeth, 
Hornsteiner Adolf, Imminger Peter, Dr. Rapp Michael, Samm Regina, Scherrer Johann, Singer 
Christine, Wintermeier Rupert 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. 
Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht ergangen ist und eröffnet die Sitzung. 
Der Kreistag ist gemäß Art. 41 LKrO i. V. m. § 21 der Geschäftsordnung des Kreistags (GeschO 
KT) beschlussfähig. 
 
Zur Tagesordnung liegen keine Änderungen vor. 
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Tagesordnung 
- 12.05.2015 - 

 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Bekanntgaben 
 
2. Kreissparkasse; 
 Änderung der Satzung 
 
3. Anpassung Stundensatz Tagespflege; 
 Einrichtung eines Qualifizierungszuschlages beim Tagespflegesatz ab 01.07.2015 
 
4.  Förderung der qualifizierten Kindertagespflege im Landkreis Garmisch-

Partenkirchen; 
 Änderung der Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertagespflege 
 
5. ÖPNV; 
 Buslinie Grafenaschau – Seehausen – Murnau 
 
6. Rettungsdienstliche Notfallversorgung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen; 
 Antrag der SPD-Fraktion 
 
7. Landkreisverwaltung; 
 Vorbereitungen zum G7-Gipfel in Elmau 
 - Sachstandsbericht - 
 
8. Landkreisverwaltung; 
 Erweiterung und Sanierung des Landratsamtes; 
 Umsetzung der weiteren Sanierungsschritte 
 
9. Landkreisverwaltung; 
 Schaffung einer Stabsstelle Wirtschaftsförderung am Landratsamt 
 
10. Sonstiges 
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Öffentliche Sitzung 
 

 

1. Bekanntgaben 

 
a) Bekanntgabe der Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Regierung von 

Oberbayern vom 16.04.2015 
BV 13-9411  28.04.2015 

 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 
16.04.2015 die Haushaltssatzung und die Haushaltswirtschaft des Landkreises rechtsauf-
sichtlich genehmigt hat. 
 
Die Genehmigung umfasst die Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen und Ver-
pflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 
Landkreises und des Eigenbetriebs Klinikum in dem Umfang, wie es die beschlossene 
Haushaltssatzung für 2015 vorsah. 
 
 

Der Kreistag nimmt von der Genehmigung der Haushaltssatzung des Jahres 
2015 durch die Regierung von Oberbayern Kenntnis.  

 
 
b) Kreisentwicklung; 
 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Kreisentwicklungsgesellschaft (KEG); 
 Zustimmung des Landkreises 

BV 33/KEG  27.04.2015 
 
Der Vorsitzende informiert die Mitglieder des Kreistages über folgende Beschlussfassung des 
Kreisausschusses vom 22.04.2015: 
 

„Der Kreisausschuss stimmt den in der Gesellschafterversammlung der Kreisent-
wicklungsgesellschaft am 02.03.2015 beschlossenen und von Herrn Notar Ochs in 
den Gesellschaftsvertrag eingearbeiteten Änderungen des Gesellschaftsvertrages 
zu. 
Der Landrat wird ermächtigt in einer notariell beurkundeten Gesellschafterver-
sammlung den Änderungen des Gesellschaftsvertrages zuzustimmen. 
Der Landrat wird auch ermächtigt, bei der Abstimmung in der notariell beur-
kundeten Gesellschafterversammlung von den Beschlüssen vom 02.03.2015 
abzuweichen oder diese zu ergänzen, wenn es sich nach seinem Ermessen nur 
um unwesentliche Änderungen handelt, die das Grundkonzept der beabsichtigten 
Strukturänderungen entsprechend dem Beschluss vom 02.03.2015 nicht 
berühren.“ 

 
In der sich anschließenden Diskussion regt Frau Kreisrätin Christl Freier an, in den Gesell-
schaftsvertrag noch einen Passus aufzunehmen, wonach (in den Beiräten) ein angemessener 
Anteil von Frauen vertreten sein soll. 
 
Der Vorsitzende sichert zu, im Rahmen der kommenden, notariell zu beurkundenden Gesell-
schafterversammlung die Anregung von Frau Freier zur Diskussion zu stellen und ggf. den 
Gesellschaftsvertrag insoweit noch zu ändern. 
Zugleich hat er jedoch klargestellt, dass eine solche zusätzliche Änderung des Vertrages nur in 
Frage komme, wenn es sich um eine „unwesentliche“ Änderung handele, die von der 
Ermächtigung des Kreisausschusses gedeckt ist. Diese Frage werde das Landratsamt bzw. der 
Notar klären. 
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2. Kreissparkasse; 
 Änderung der Satzung 

LV/Kreissparkasse  24.04.2015 
 
Vorbehandlung in Ausschüssen:  
- Kreisausschuss am 22.04.2015  (TOP 10 – BV LV-Kreissparkasse 17.04.2015) 
 
 
Beschluss: 
 
Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen als kommunale Trägerkörperschaft der 
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen stimmt dem Beschluss des Verwaltungsrates der 
Sparkasse vom 13.02.2015 zur Änderung der Sparkassensatzung zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend:  49 

Für 
den Beschluss 

49 

Gegen 0 

 
 
 
 

3. Jugendhilfe; 
 Anpassung Stundensatz Tagespflege 
 Einrichtung eines Qualifizierungszuschlages beim Tagespflegesatz ab 01.07.2015 

BV 2/21  24.04.2015 
 
Vorbehandlung in Ausschüssen:  
- Jugendhilfeausschuss am 18.03.2015   (TOP 2 – BV 2/21  26.02.2015) 
- Kreisausschuss am 22.04.2015   (TOP 2 – BV 2/21  09.04.2015) 
 
 
Beschluss:  
 
Der Stundensatz in der Tagespflege wird ab dem 01.07.2015 wie folgt festgesetzt: 
 
Bei Tagesmüttern mit einer Grundqualifizierung von 100 bis 159 Qualifizierungsstunden (= Q 1) 
beträgt der Stundensatz 3,50 €. Bei Tagesmüttern mit einer Grundqualifizierung ab 160 Qualifi-
zierungsstunden, sowie bei Fachkräften (= Q 2) beträgt der Stundensatz 3,70 €.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend:  49 

Für 
den Beschluss 

49 

Gegen 0 
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4. Jugendhilfe; 
 Förderung der qualifizierten Kindertagespflege im Landkreis Garmisch-Parten-

kirchen 
 Änderung der Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertagespflege 

BV 2/21  24.04.2015 
 
 
Vorbehandlung in Ausschüssen:  
- Jugendhilfeausschuss am 18.03.2015   (TOP 3 – BV 2/21  05.03.2015) 
- Kreisausschuss am 22.04.2015   (TOP 3 – BV 2/21  09.04.2015) 
 
 
 
Beschluss:  
 
Der Kreisausschuss empfiehlt die Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertages-
pflege in den folgenden Punkten zu verändern: 
 
§ 3, Absatz (1) 2: 
„Die laufende Geldleistung für qualifizierte Tagespflegepersonen umfasst einen monatlichen Qualifi-
zierungszuschlag. Dieser beträgt bei einer Grundqualifikation der Tagesmutter von 100 – 159 Qualifi-
zierungsstunden (= Q 1) 10 % des monatlichen Tagespflegeentgelts nach Nr. 1, sowie bei einer Grund-
qualifikation der Tagesmutter ab 160 Qualifizierungsstunden und bei Fachkräften (= Q 2) 20 % des 
monatlichen Tagespflegeentgelts nach Nr. 1.  
Die Fördervoraussetzungen nach Art. 20 bzw. Art. 20 a BayKiBiG müssen hierbei jeweils erfüllt sein.“ 

 
§ 3, Absatz (3): 
„Das Tagespflegeentgelt (Abs. 1 Nr. 1) und der betreffende Qualifizierungszuschlag (Abs. 1 Nr. 2) bilden 
eine Grundpauschale, auf welche die Gewichtungsfaktoren nach Art. 21 Abs. 5 BayKiBiG angewandt 
werden.“ 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend:  49 

Für 
den Beschluss 

49 

Gegen 0 
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5. ÖPNV; 
 Buslinie Grafenaschau – Seehausen – Murnau  

BV 5/51-1450/6  24.04.2015 
 
 
Vorbehandlung in Ausschüssen:  
- Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss am 03.06.2014  (TOP 6 – BV 51-1450/6  30.09.2013) 
- Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss am 09.07.2014  (TOP 5 – BV 51-1450/6  08.07.2014) 
- Kreisausschuss am 09.07.2014  (TOP 5 – BV 51-1450/6  08.07.2014) 
- Kreistag am 23.07.2014  (TOP 5 – BV 51-1450/6  10.07.2014) 
- Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss am 04.11.2014  (TOP 4 – BV 51-1450/6  31.10.2014) 
- Kreisausschuss am 04.11.2014  (TOP 4 – BV 51-1450/6  31.10.2014) 
- Kreisausschuss am 22.04.2015    (TOP 4 – BV 51-1450/6  09.04.2015) 
 
 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die in der Anlage aufgeführten Zusatzfahrten (grün) jeweils 
montags, mittwochs und freitags an Schultagen und montags bis freitags an Ferientagen von 
Murnau nach Grafenaschau über Seehausen national auszuschreiben und entsprechend dem 
Ausschreibungsergebnis einen Verkehrsleistungsvertrag für eine Laufzeit von 3 Jahren abzu-
schließen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend:  49 

Für 
den Beschluss 

49 

Gegen 0 
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6. Rettungsdienstliche Notfallversorgung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen; 
 Antrag der SPD-Fraktion 

BV 5/51-0920  24.04.2015 
 
Vorbehandlung in Ausschüssen:  
- Kreisausschuss am 22.04.2015    (TOP 5 – BV 5/51-0920  22.04.2015) 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag stimmt dem Antrag der SPD-Fraktion in folgender, modifizierter Fassung zu: 
 
1)  Der Landkreis setzt sich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger für eine gute und 

bedarfsgerechte rettungsdienstliche Notfallversorgung im Landkreis Garmisch-
Partenkirchen ein. Jeder hat den Anspruch auf eine qualifizierte und schnelle notfall-
medizinische Versorgung. Diese muss auch in Zeiten der Spitzenauslastung garantiert 
werden. 

 
2)  Der Landkreis regt beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 

an, die Gutachten-Systematik im Rettungsdienst zu überprüfen. Alle für die Notfallrettung 
und den Krankentransport relevanten Aspekte/Prozesse sollten in die Analyse einfließen. 
Des Weiteren soll geprüft werden, ob die im Bayerischen Rettungsdienstgesetz definierte 
Hilfsfrist verbessert werden kann. 

 
3)  Um dem Antrag mehr Gewicht zu verleihen, bittet der Landkreis Garmisch-Partenkirchen 

die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim Schongau, sich dem Beschluss der 
vorstehenden Nr. 2) anzuschließen, entsprechende Beschlüsse zu fassen und ebenfalls 
beim Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr einen entsprechenden Prüfauftrag 
anzuregen. 

 
Protokollnotiz: Ziffer 3 des Beschlusses wurde auf Anregung der CSU-Fraktion, Herrn 
Kreisrat Dr. Rapp, mit aufgenommen. 

 
4)  Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung wird gebeten, die im 

Bayerischen Rettungsdienstgesetz geforderte Überprüfung der Versorgungsstruktur des 
Rettungsdienstes regelmäßig durchzuführen. 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend:  49 

Für 
den Beschluss 

49 

Gegen 0 
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7. Landkreisverwaltung; 
 Vorbereitungen zum G7-Gipfel in Elmau 
 - Sachstandsbericht - 

BV 3/5  11.05.2015 
 
Der Vorsitzende und die zuständigen Abteilungsleitungen im Landratsamt berichten über den 
Stand der Vorbereitungen und die Aufgaben des Landratsamtes im Hinblick auf den G7-Gipfel. 
 
 

Die Mitglieder des Kreistages nehmen vom Sachstand Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Kreisrat Streibl hat während des Sachvortrages die Sitzung verlassen.  
 
 
 
 

8. Landkreisverwaltung; 
 Erweiterung und Sanierung des Landratsamtes; 
 Umsetzung der weiteren Sanierungsschritte 

BV A1/A4  27.04.2015 
 
Vorbehandlung in Ausschüssen:  
- Kreisausschuss am 22.04.2015    (TOP 8 – BV A1/A4  14.04.2015) 
 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, im Zuge der Sanierung des Gebäudes B im Souterrain und EG 
Büroräume einzuplanen und zu realisieren. Das Gesundheitsamt soll am Standort Partnach-
straße verbleiben. Das Veterinäramt soll am Standort Martinswinkelstraße verbleiben. Das 
Haus Hittenkofer am Standort Olympiastraße soll abgebrochen werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend:  47 

Für 
den Beschluss 

46 

Gegen 1 

 
 
Kreisrat Kühn Harald hat vor der Abstimmung die Sitzung verlassen.  
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9. Landkreisverwaltung; 
 Schaffung einer Stabsstelle Wirtschaftsförderung am Landratsamt 

BV 1/12-0304  30.04.2015 
 
Vorbehandlung in Ausschüssen:  
- Kreisausschuss am 22.04.2015    (TOP 2 – BV 1/12-0304  13.04.2015) 
 
Beschluss:  
 
Im Vorgriff auf den Stellenplan 2016 stimmt der Kreistag der Schaffung einer Stabsstelle „Wirt-
schaftsförderung“ zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend:  45 

Für 
den Beschluss 

38 

Gegen 7 

 
Die Kreisräte Burger und Kühn Rudolf haben vor der Abstimmung den Sitzungssaal verlassen.  
 
 

10. Sonstiges 

 
 
a) Der Leiter der Verwaltung berichtet den Mitgliedern über die Reaktionen auf die 

Resolution des Kreistages zum Freihandelsabkommen TTIP. 
Zudem beantwortet er die Fragen, die Herr Kreisrat Georg Buchwieser in diesem 
Zusammenhang vorab eingereicht hat. 
 

b) Der Geschäftsführer der Kreisentwicklungsgesellschaft weist auf den Termin am 
13.05.2015, um 17.00 Uhr, zur Auszeichnung des Landkreises mit dem Qualitätssiegel 
„Bildungsregion in Bayern“ hin. 

 
c) Der Sitzungskalender für die zweite Jahreshälfte 2015 liegt als Tischvorlage aus. 
 
Die Kreisräte Burger und Kühn Rudolf nehmen an der Sitzung wieder teil.  
 
Ende der öffentlichen Sitzung. 
Die Vertreterin der Presse verlässt den Sitzungsraum. 
 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden und beendet die Sitzung um 18.25 Uhr.  
 
 
Garmisch-Partenkirchen, 02.07.2015  
 
 
Der Vorsitzende: Niederschrift: 
 
  
gez.  

Anton Speer  
Landrat gez. 
 Mitarbeiter 
 
 gez. 

 Mitarbeiterin 
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